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Committee C ‘Regional Policy’ Plenary Meeting

  Eger, Heves, 14 October 2004
Agenda Ref: 4

Original in English

Das Dokument wurde von der Kommission C am 15. Oktober  2004 in Eger einstimmig angenommen

Grundsatzpapier der VRE-Kommission C zu

sektorspezifischen Aspekten von Leistungen der Daseinsvorsorge

Bei ihrer Zusammenkunft am 14. Oktober 2004 in Eger, zu der die Region Heves eingeladen hatte, verabschiedeten die Mitglieder der Kommission C folgendes Papier:

Gestützt auf das Weißbuch zu den Leistungen der Daseinsvorsorge (KOM (2004) 374, Brüssel, 12. Mai 2004),

Gestützt auf den Entwurf einer Reaktion der kommissionsübergreifenden VRE-Arbeitsgruppe zu diesem Weißbuch (September 2004),

Wir, die Mitglieder der VRE-Kommission C "Regionalpolitik":
1. betonen, dass ein allgemeiner Zugang zu qualitativ hochwertigen Dienstleistungen zu einem erschwinglichen Preis für die soziale, wirtschaftliche und territoriale Kohäsion in der gesamten EU von grundlegender Bedeutung ist,

2. legen Wert auf die Feststellung, dass Regionen über optimale Voraussetzungen verfügen, um die Bedürfnisse ihrer Bürger zu beurteilen und die angemessensten Formen und Strukturen zur Erbringung von Leistungen der Daseinsvorsorge auf ihrem Territorium zu definieren,

3. teilen infolgedessen die Ansichten der kommissionsübergreifenden VRE-Arbeitsgruppe, wonach bei einer weiteren Liberalisierung von Leistungen der Daseinsvorsorge die beiden Grundsätze Subsidiarität und Neutralität zu achten sind und Rechte und Zuständigkeiten regionaler Gebietskörperschaften nicht unterwandert werden dürfen, was die Wahl der optimalen Durchführung, Finanzierung und Überwachung lokal erbrachter Leistungen angeht,

4. möchten auf die folgenden Überlegungen zu Leistungen der Daseinsvorsorge aufmerksam machen, die sich auf den Tätigkeitsbereich unserer Kommission beziehen:

4.1. Bezüglich großer Netzwerkindustrien

a. Bezüglich des öffentlichen (lokalen) Personenverkehrs

· Unserer Auffassung nach hat sich der Deregulierungsprozess im Verkehrssektor auf EU-Ebene, bei dem es sich neben anderen Netzwerkindustrien wie der Energiebranche um einen der fortschrittlichsten Wirtschaftszweige handelt, für Verkehrsnutzer nicht eindeutig positiv ausgewirkt. In bestimmten Fällen kann die Effizienz dieser Liberalisierung - was die ordnungsgemäße Erbringung qualitativ hochwertiger Verkehrsdienste angeht - sogar in Frage gestellt werden, sofern beispielsweise die Privatisierung der Eisenbahn im Vereinigten Königreich betrachtet wird. 
· Infolgedessen fordern wir, dass die Auswirkungen einer Liberalisierung öffentlicher Verkehrsdienste eingehend untersucht werden, bevor es in diesem Bereich zu weiteren Maßnahmen kommt. 

· Ebenso sind wir der Meinung, dass sich regionale und lokale öffentliche Verkehrsdienste, die ganz oder fast ausschließlich auf dem Gebiet der Region angeboten werden, nicht auf den Handel zwischen Mitgliedstaaten auswirken und von daher nicht den gleichen Vorschriften in punkto Wettbewerb und staatlicher Beihilfen unterliegen dürfen. 

· Vor diesem Hintergrund sind wir der Auffassung, dass trotz der jüngsten Klarstellungen hinsichtlich staatlicher Beihilfen durch das Altmark-Urteil rechtlich gesehen noch immer nicht ganz eindeutig ist, was als Ausgleichszahlungen für gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen betrachtet werden kann und was nicht - was rein regionale oder lokale Verkehrsdienste einschließt.

· Wir bedauern, dass das jüngst veröffentlichte Monti-Paket zu den Vorschriften betreffend Ausgleichszahlungen für gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen diesbezüglich kaum Fortschritte bringt. Tatsächlich bezieht sich der für Ausgleichszahlungen ohne Notifizierungspflicht geltende Schwellenwert nicht auf den Verkehrssektor (unter Ausnahme von Seetransportdiensten mit geringem Volumen) und kann infolgedessen nicht von Regionen geltend gemacht werden, um die Notifizierungspflicht bei der Zulassung ihrer lokalen öffentlichen Verkehrsdienste zu umgehen; denn dieser Prozess ist zeitaufwändig und senkt die Effizienz. Deswegen fordern wir eine weitere Klarstellung hinsichtlich der Vorschriften zu Wettbewerb und staatlichen Beihilfen betreffend lokale und regionale Verkehrsdienste. 

b. Bezüglich Energiedienstleistungen

· Im Hinblick auf den Wassersektor stellen wir fest, dass kurzfristigen Investitionen und Gewinnen bei der Liberalisierung von Energiedienstleistungen große Bedeutung beigemessen wird und Energiesparmaßnahmen sowie die Notwendigkeit zur Stärkung erneuerbarer Energiequellen in den Hintergrund rücken, wohingegen Teile Europas bei Energie (und Wasser) langfristig Versorgungsengpässe erleiden dürften. 

· Auch wenn in dieser Hinsicht die Politik der GD Umwelt zu Gunsten erneuerbarer und sauberer Energiequellen zu begrüßen ist, sind wir der Ansicht, dass zwischen diesen Maßnahmen und dem allgemeinen Liberalisierungsprozess bei Energiedienstleistungen mehr Kohärenz vonnöten ist, damit die EU-Politik für nachhaltige Entwicklung durch diesen Prozess nicht untergraben wird.
· Auf Grund dessen bitten wir die Europäische Kommission inständig dafür Sorge zu tragen, dass beim Wandel auf dem Energiemarkt in Richtung einer verstärkten Liberalisierung unmissverständlich dem tatsächlichen Bedarf für langfristige Energieplanung und –lieferung Rechnung getragen wird.
c. Bezüglich Postdienstleistungen

· Wir sind besorgt darüber, dass die bevorstehende Überarbeitung der Richtlinie zu Postdienstleistungen, die im Weißbuch zum Jahresende angekündigt wurde, zu einer erhöhten Liberalisierung dieses Sektors führen könnte, ohne dass deren Auswirkungen insbesondere auf isolierte, abgelegene oder dünn besiedelte Regionen umfassend berücksichtigt werden. 

· Infolgedessen bitten wir die Europäische Kommission mit Nachdruck, die Ergebnisse der Zukunftsstudie über die Auswirkungen einer vollen Umsetzung des Postbinnenmarkts (die für Ende 2006 angekündigt wurde) auf allgemeine Dienstleistungen abzuwarten, bevor diesbezüglich weitere Schritte unternommen werden.

4.2. Bezüglich Umweltdienstleistungen:

· Wir begrüßen, dass die EU im Weißbuch die Schlüsselrolle anerkennt, die Leistungen der Daseinsvorsorge (insbesondere Umweltdienstleistungen wie zum Beispiel in Zusammenhang mit Wasser- und Müllsektor) bei der nachhaltigen Entwicklung spielen.

· Allerdings bedauern wir den gegenwärtigen Trend, wonach die Bereitstellung dieser Leistungen in der EU mehr in Bezug auf den Binnenmarkt und dessen Vollendung denn im Hinblick auf die Notwendigkeit von Umweltschutz und nachhaltiger Entwicklung betrachtet wird.

· Tatsächlich geht aus dem Weißbuch eindeutig hervor, dass die von der EU zum Ende des Jahres angekündigte Evaluierung des Wassersektors nicht zur Optimierung einer EU-Politik zum Schutz von Wassergebieten, öffentlicher Gesundheit und Ressourcen erfolgt, sondern auf die Vorbereitung einer Liberalisierung des Wassersektors über die Schaffung eines spezifischen EU-Rechtsrahmens abzielt.

· Wir bringen unsere Sorge hinsichtlich dieses Prozesses zum Ausdruck, bei dem der in der Wasserrahmenrichtlinie angesprochene Sonderstatus des Wassers unterzugehen scheint; denn in dieser Richtlinie wird Wasser nicht als "übliche" Handelsware, sondern als schützenswertes Kapital betrachtet.

· Ebenso stellen wir den potenziellen wirtschaftlichen und technischen bzw. qualitativen Mehrwert einer Liberalisierung des Wassersektors in Frage: ca. 80% des Wasserpreises rühren von festen Kosten her, sodass das Potenzial für einen echten Wettbewerb bei den Wasserpreisen, der den Verbrauchern zugute käme, relativ klein ist. Nur große Wasserversorger wären zu einer Senkung des Wasserpreises bei Erhöhung ihrer Produktionsmenge in der Lage. Dies könnte dazu führen, dass der europäische Markt für Wasserversorgung von wenigen großen Gesellschaften dominiert wird - eine Situation, die zweifelsohne in krassem Widerspruch zur EU-Politik zur Förderung von KMU steht. Vom technischen Standpunkt aus wären für die Liberalisierung des Wassersektors die Schaffung eines gemeinsamen Netzes und eine Mischung verschiedener Wasservorkommen erforderlich, was eine allgemeine Verschlechterung der Wasserqualität nach sich ziehen könnte.

· Infolgedessen verlangen wir, dass jegliche Reform zur Anwendung der Wettbewerbsvorschriften auf den Wassersektor harmonisch auf die anderen EU-Politiken (insbesondere Umweltpolitik) abgestimmt ist und unter umfassender Berücksichtigung der Notwendigkeit zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit der Bürger erfolgt.

· Des Weiteren lehnen wir jegliche Rahmenregelungen im Wassersektor auf Gemeinschaftsebene ab, die die Wahlfreiheit regionaler Gebietskörperschaften bei der Organisation ihrer Wasserversorgung und Abwasserbehandlung untergraben könnten.

· Die gleichen Vorbehalte und Empfehlungen bringen wir im Hinblick auf jegliche Liberalisierung in der Abfallwirtschaft zum Ausdruck.

5. bitten den Präsidenten der VRE-Kommission C, dieses Dokument an das Sekretariat der kommissionsübergreifenden Arbeitsgruppe zu übermitteln, damit diese sektorspezifischen Anmerkungen zu deren Arbeitspapier hinzugefügt und dem VRE-Vorstand am 29. Oktober in Bern zur Verabschiedung vorgelegt werden können.

6. begrüßen die Entscheidung, Leistungen der Daseinsvorsorge zum Schwerpunkt der VRE-Hauptversammlung in Wien (25.-26. November 2004) zu erklären und verpflichten uns, dabei zur Debatte beizutragen und insbesondere aktiv an runden Tischen zu diesem Thema teilzunehmen.

7. verpflichten uns ebenfalls, die Überlegungen zu Leistungen der Daseinsvorsorge im Rahmen der Kommission C zu vertiefen.

8. begrüßen insbesondere die Anregung vom VRE-Generalsekretariat, einen Leitfaden mit bewährten Praktiken zu Leistungen der Daseinsvorsorge zusammenzustellen, die in Zusammenhang mit den Aktivitäten von Kommission C stehen (z.B. lokale/regionale öffentliche Verkehrsdienste sowie Wasser- und Abfallwirtschaft), und verpflichten uns, dieses Projekt durch Bereitstellung relevanter Fallstudien aktiv zu unterstützen.

AC, September 04
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